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Worte uer Anerkennung fiir den vorhan-
denen guten Willen Wunder wirken.

Ich trage lhnen auch auf, die lhnen an-
vertrauen Mainner, ohne Riicksicht auf
Herkunft und ohne Riicksicht auf eine
mogliche politische Riickendeckung, so,
wie es lhrer Verantwortung entspricht,
nach dem Grundsatz der gleichen Rech-
te und der gleichen Pflichten zu behan-
deln. Das festigt die Gemeinschaft, das
bindet die Kameradschaft.

Vergessen Sie auch nicht, daB jeder
Mensch Lebensbezirke hat, die auch Sie
zu respektieren haben. Gerade, weil Sie
tiber Macht verfiigen, miussen Sie stets
nach dem Grundsatz handeln, daB die
Macht wohl, wo es notwendig, gebraucht,
niemals aber miBbraucht werden darf.
Was immer Sie tun, halten Sie sich ei-
nen Spiegel vor das Gesicht! Wenn Sie
Fehler machen, gestehen Sie sie ein! Da-
mit vergeben Sie sich nichts. Der un-
fehlbare Mensch ist noch nicht geboren.
Je nachdriicklicher Sie lhre Pflicht als
Soldaten und Staatsbiirger erfillen, um
so mehr verpflichten Sie auch mich, fiir
Sie immer und iberall einzustehen.

Ich kenne lhre Sorgen und lhre Anlie-
gen, und ich werde stets bestrebt sein,
wo immer es geht, lhnen zu helfen, um
lhre materielle Lage zu verbessern.

Ich verabschiede Sie nun im vollen Ver-
trauen darauf, daB Sie lhren Dienst bei
dem Truppenteil, zu dem Sie zuriick-
kehren, zur vollen Zufriedenheit Ihrer
Vorgesetzten und lhrer Untergebenen
erfiillen werden. Gehen Sie offenen Her-
zens und mit dem festen Willen, fiir das
Bundesheer und fiir Ihr Oesterreich, das
Beste zu leisten, an lhren Dienst!»

Militidrische Grundbegriffe

Der Ordnungsdienst

Die Aufgabe unserer Armee besteht
nicht nur in der Verteidigung der Heimat
gegen jeden von auBen her angreifenden
Friedensstérer, sondern auch in der
Handhabung von Ruhe und Ordnung im
Innern des Landes (Art.2 der Bundes-
verfassung und Art. 195 der Militirorga-
nisation). .Dieser zweite Bestimmungs-
zweck der Armee des Einsatzes im Lan-
desinnern wird neben ihrer bedeuten-
deren und wesentlich eindriicklicheren
Aufgabe: der Abwehr eines fremden An-
greifers, bisweilen iibersehen; es sind
aber Notzeiten des Staates denkbar, in
denen die Erhaltung von Ruhe und Ord-
nung im Landesinnern fiir den Staat
ebenso wichtig werden kann wie die
Verteidigung gegen auBen. Unsere Ge-
schichte zeigt verschiedene eindriick-
liche Beispiele dieses Einsatzes der
Armee.

Die Handhabung von Ruhe und Ordnung
im Landesinnern ist in erster Linie eine
Aufgabe der Polizei und fallt damit
grundsétzlich in die Zusténdigkeit der
Kantone. Es sind aber Lagen denkbar,
in denen die relativ schwachen kanto-
nalen Polizeikorps diese Aufgabe nicht
selbst zu bewiltigen vermégen und der
Verstarkung durch militarische Krafte
bediirfen. Diese Voraussetzung ist aller-
dings nicht bei jeder Erschwerung der
Tatigkeit der Polizei durch irgendwelche
innern Schwierigkeiten erfiillt; sie ist
erst dann gegeben, wenn die Ordnung
im Innern des Landes bedroht ist von
«einer die staatliche Macht in Frage
stellenden gewaltsamen Auflehnung ge-
gen die gesetzliche Autoritit der Be-

hérden» (Burckhardt). Wenn diese Vor-
aussetzungen erfiillt sind, kénnen die zi-
vilen Behdrden die Armee als Verstir-
kung der Polizei zu Hilfe rufen. Ein sol-
cher Einsatz der Truppe erfolgt als
«Ordnungsdienst»; denn er hat der Er-
haltung oder Wiederherstellung der her-
gebrachten  verfassungsméBigen  Ord-
nung zu dienen. GemaR Art. 196 der Mi-
litarorganisation ist der Ordnungsdienst
eine Form des aktiven Dienstes. Bei ei-
ner Mobilmachung zum Ordnungsdienst
im Frieden wird deshalb die Truppe ver-
eidigt; vor der Vereidigung sind die
Dienstartikel der Armee zu verlesen
(Dienstreglement, Ziff. 8 und 10).

Da die Wahrung von Ruhe und Ordnung
im Landesinnern im Frieden in erster
Linie eine Aufgabe der Kantone ist, ver-
figen sie zu diesem Zweck iiber die
Wehrkraft ihres Gebietes. Dabei miissen
die aus den kantonalen Aufgeboten er-
wachsenden Kosten von den Kantonen
nach den eidgendssischen Vorschriften
getragen werden (Militdrorganisation,
Art. 203 Abs.1 und 2 in Verbindung mit
Art.19 Abs.4 der Bundesverfassung).
Wenn ein Kanton die Hilfe des Bundes
in Anspruch nehmen muB, oder wenn es
der Bundesrat als notwendig erachtet,
kann der Bund das Aufgebot von Trup-
pen zum Ordnungsdienst veranlassen
(Militarorganisation Art. 203 Abs. 3). Die-
sen Fall des Einschreitens des Bundes
zur Erhaltung oder Wiederherstellung ge-
stérter Ordnung im Innern nennt unser
Bundesrecht die «Eidgenéssische Inter-
vention», auf die wir in einer spéiteren
Betrachtung noch zuriickkommen miissen
(Bundesverfassung Art.16 und 17).

Im Zustand der bewaffneten Neutralitit
und im Krieg hat von Anfang an der
Bund fiir die Aufrechterha|tung von Ruhe
und Ordnung im Innern zu sorgen, soweit
dafiir Truppen eingesetzt werden miis-
sen (Militarorganisation Art. 203 Abs. 4).
In den Weisungen, die der Bundesrat
dem General uber die Erfiillung seiner
Aufgaben erteilt, sollen auch Hinweise
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tiber die Erfiilllung allfalliger Ordnungs-
dienstaufgaben enthalten sein. Beispiels-
weise in den Weisungen, die General
Guisan am 31. August 1939 erhalten hat,
lautete Ziff.6 wie folgt: «Im Innern des
Landes hat die Armee nétigenfalls Hilfe
zu leisten, um Behdrden und Beamte in
der Ausiibung ihrer Funktionen zu be-
schiitzen und ganz allgemein die 6ffent-
liche Ordnung aufrechtzuerhalten.»

Ueber die praktische Durchfiihrung des
Ordnungsdienstes enthilt das Dienstre-
glement in den Ziff. 264 und 265 einige
allgemeine Angaben. Die Einzelheiten
des Vorgehens der Truppe bei der Ver-
hitung und Niederschlagung von innern
Unruhen sind in einer besondern Vor-
schrift aus dem Jahr 1936 enthalten, da
die allgemeinen Grundsitze fiir den tak-
tischen Truppeneinsatz hier nur noch
sehr bedingt giiltig sind. Es bedarf kei-
ner nahern Begriindung, daB es sich
beim Einsatz von Truppen im Landes-
innern um eine besonders heikle und
verantwortungsvolle Aufgabe handelt,
die in mancher Hinsicht besondere An-
spriche an die Beteiligten stellt. Die
Bestimmtheit des Auftretens von Fiih-
rern und Truppe, ihre Festigkeit und
ihr Geschick im Umgang mit ihrem Ge-
geniiber und nicht zuletzt auch die sau-
bere und fachgerechte Planung ihres
Vorgehens kénnen hier weitgehend tiber
Erfolg oder MiBerfolg ihrer Mission ent-
scheiden. K.

Zum zwanzigsten Male jahrt sich die Befreiung von Paris
durch die 2. Panzerdivision des spateren franzésischen Mar-
schalls Leclerc t. Unmittelbar vor dem Einmarsch der frei-
franzésischen Truppen hatte sich das Volk von Paris er-
hoben und den Kampf gegen die deutschen Besetzer auf-
genommen. Unser Bild zeigt einen Ausschnitt der blutigen
StraBen- und Barrikadenkampfe.

Keystone

581



	Militärische Grundbegriffe

